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Vorbemerkungen 

In der Bundesrepublik Deutschland ist das Normalarbeitsverhältnis und damit die unbefristete, voll 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach 
wie vor Realität. Daneben gibt es jedoch eine Vielzahl anderer Beschäftigungsformen. Teilzeitarbeit, 
Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung, Arbeitsgelegenheiten (sogenannte Ein-Euro-Jobs) und 
Mehrfachbeschäftigungen gehören ganz selbstverständlich zur modernen Arbeitswelt. Mit diesen 
Instrumenten reagieren Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch der 
Staat, der den rechtlichen Rahmen setzt, auf die Bedingungen der zunehmend globalisierten und 
digitalisierten Wirtschaft.  

Im Zuge dieser zunehmenden Vielfalt der Beschäftigungsverhältnisse stieg die Zahl der Erwerbstätigen 
in den letzten Jahren stärker als die Zahl der geleisteten Stunden. Dies macht es erforderlich, 
Produktivitätsvergleiche nicht ausschließlich auf die Zahl der erwerbstätigen Personen zu beziehen, 
sondern auch auf die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden.  

Die Notwendigkeit von Produktivitätsvergleichen bezogen auf die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 
wird besonders deutlich beim Blick auf die Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021, die stark von der 
Coronapandemie beeinflusst wurden. Auf die Anzahl der Erwerbstätigen wirkte sich die ab Mitte März 
2020 erhöhte Anzahl der Personen in Kurzarbeit, die als Erwerbstätige im Rahmen der 
Erwerbstätigenrechnung zählen, nicht aus. Allerdings verringerte sich die Anzahl der geleisteten 
Arbeitsstunden, da in die Berechnungen des Arbeitsvolumens nur die von den Erwerbstätigen 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden einfließen. 

Mit der hier vorliegenden Gemeinschaftsveröffentlichung der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder publiziert der Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ (AK ETR) seine neuesten 
Berechnungsergebnisse zum Standard-Arbeitsvolumen in den kreisfreien Städten und Landkreisen der 
Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 2000 bis 2022. Die im April 2023 veröffentlichten Ergebnisse 
der Jahre 2019 bis 2021 wurden turnusmäßig überarbeitet; die Ergebnisse des Jahres 2022 wurden 
erstmals berechnet. 

Die Berechnungen des Standard-Arbeitsvolumens auf Kreisebene werden im AK ETR jährlich  
zentral von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) – Statistisches Landesamt 
Nordrhein-Westfalen – nach dem dort entwickelten Rechenverfahren durchgeführt. Sie beziehen sich 
auf die vorausgegangenen Berechnungen zum Arbeitsvolumen auf Länderebene des Landesamtes für 
Statistik Niedersachsen. Bei der Konzeption der Rechenmethode wurde auch auf die Kenntnisse und 
Erfahrungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) zurückgegriffen, dem ich an dieser Stelle meinen Dank für seine Unterstützung ausspreche. Das 
regionale Standard-Arbeitsvolumen ist auf das jeweilige nationale Niveau abgestimmt. 

Die Gemeinschaftsveröffentlichungen der Reihe „Erwerbstätigenrechnung“ sollen sich stets an den 
Interessen unserer Nutzenden orientieren. Wir freuen uns deshalb über Anregungen. 

Vorsitzende des Arbeitskreises 
„Erwerbstätigenrechnung der Länder“ 

Dr. Christel Figgener 
Präsidentin des 

Hessischen Statistischen Landesamts 

Statistische Ämter der Länder – Erwerbstätigenrechnung, Reihe 2 Band 2, Originärberechnung 2022 3



Wichtige Hinweise 
Basis für die Berechnungen der geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen ist die Zahl der 
Erwerbstätigen auf Kreisebene zum Berechnungsstand August 2023. Veröffentlicht sind diese 
Ergebnisse in der Gemeinschaftsveröffentlichung „Erwerbstätige in den kreisfreien Städten und 
Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2022“ (Reihe 2, Band 1), erschienen im 
Dezember 2023. 
Diese Publikation erhalten Sie kostenfrei über die Internetseite des AK ETR www.ak-etr.de. 

Vergleichbarkeit von Zeitreihen 
Die hier veröffentlichten Ergebnisse sind nicht mit Ergebnissen früherer Veröffentlichungen 
vergleichbar. 

Zahlengenauigkeit 
Die beiliegenden Ergebnisse dürfen in dieser Form (jeweilige Darstellungseinheit mit mehreren 
hinterlegten Nachkommastellen) nur für eigene Berechnungen verwendet werden. Absolutzahlen 
dürfen nicht genauer als in der vom Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ 
freigegebenen Zahlengenauigkeit („Personen“ in Tausend, „Geleistete Arbeitsstunden“ in Millionen 
– jeweils mit nur einer Nachkommastelle) mit Quellenangabe an Dritte weitergeleitet oder
veröffentlicht werden.

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis 
einer Summierung gerundeter Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme 
abweichen. 

Druckbarkeit der Tabellenseiten 
Damit die Datentabellen in der PDF-Datei übersichtlich und druckbar sind, wurden teilweise Zeilen 
und Spalten durch die Excel-Funktion „Daten/Gruppieren“ ausgeblendet. Bei den im Anhang 
befindlichen Tabellen in der Excel-Mappe sind alle Gruppierungen geöffnet, sodass alle Zeilen und 
Spalten eines Tabellenblattes sichtbar sind. 

Zeichenerklärungen 
— = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten 

0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
nachgewiesenen Einheit 

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 

… = Angabe fällt später an 

X = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll 

Länderabkürzungen 
BW Baden-Württemberg HE Hessen  SN Sachsen 
BY Bayern  MV Mecklenburg-Vorpommern ST Sachsen-Anhalt 
BE Berlin  NI Niedersachsen  SH Schleswig-Holstein 
BB Brandenburg  NW Nordrhein-Westfalen  TH Thüringen 
HB Bremen  RP Rheinland-Pfalz  
HH Hamburg SL Saarland DE Deutschland 
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Erläuterungen 
Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ 

Dem Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ (AK ETR) gehören die Statistischen Ämter der 
Länder, das Statistische Bundesamt sowie der Deutsche Städtetag an. Der AK ETR hat unter anderem 
die Aufgabe, die durchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen in einem bestimmten Berichtszeitraum für die 
Länder sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise nach wirtschaftsfachlicher Gliederung zu 
berechnen und zu veröffentlichen. Die Zahl der Erwerbstätigen dient zum einen der laufenden aktuellen 
Arbeitsmarktbeobachtung und wird zum anderen als Bezugszahl für Aggregate der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen verwendet. 

Standard-Arbeitsvolumen 

Das Arbeitsvolumen umfasst die tatsächlich geleistete Arbeitszeit aller Erwerbstätigen, die als 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer oder als Selbstständige bzw. als mithelfende Familienangehörige 
eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch die geleisteten 
Arbeitsstunden von Personen mit mehreren gleichzeitigen Beschäftigungsverhältnissen. Nicht zum 
Arbeitsvolumen gehören hingegen die bezahlten, aber nicht geleisteten Arbeitsstunden, beispielsweise 
Jahresurlaub, Elternzeit, Feiertage, Kurzarbeit oder krankheitsbedingte Abwesenheit. Ebenfalls 
unberücksichtigt bleiben die nicht bezahlten Pausen für das Einnehmen von Mahlzeiten sowie die Zeit 
für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Das Arbeitsvolumen umfasst somit die Gesamtzahl 
der während des Berichtszeitraums am jeweiligen Arbeitsort von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sowie Selbstständigen innerhalb einer Region tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. 
Personen, die im Homeoffice arbeiten, werden ebenfalls gezählt, auch wenn sie nicht physisch am 
gemeldeten Arbeitsort tätig sind. Das Arbeitsvolumen berücksichtigt weder Intensität noch Qualität der 
geleisteten Arbeit. Das Arbeitsvolumen ergibt sich als Produkt aus Erwerbstätigenzahl und Arbeitszeit je 
erwerbstätige Person. 

Anders als bei den Ergebnissen der regionalen Arbeitsvolumenrechnungen für die Länder werden die 
Ergebnisse der Kreisberechnungen als Standard-Arbeitsvolumen bezeichnet. Damit soll dem Umstand 
Rechnung getragen werden, dass mangels statistischer Ausgangsdaten unternehmensspezifische 
Sonderregelungen zu den tariflichen Arbeitszeiten in den Berechnungen nicht berücksichtigt werden. 

Berechnungsmethode 

Grundlage der Berechnung bilden die jährlichen Erwerbstätigenangaben nach Stellung im Beruf und 
Wirtschaftszweigen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Zur Berechnung der durchschnittlich 
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit werden kalendermäßige Vorgaben (gesetzliche Feiertage), tarifliche 
Regelungen (tarifliche Arbeitszeit, tarifliche Urlaubstage), konjunkturelle Einflüsse (Kurzarbeit, 
Überstunden), Krankenstand, Ausfälle durch Schlechtwetter und Arbeitskampf, Teilzeitbeschäftigung 
(einschließlich marginale Beschäftigung) sowie Elternzeit und Altersteilzeit berücksichtigt. 

Als Quellen zur Berechnung der durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit werden – neben der 
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit – die Ergebnisse des Mikrozensus, der 
vierteljährlichen Verdiensterhebung, der Verdiensterhebung, die Krankenstandstatistik und die Statistik 
des Personals im öffentlichen Dienst verwendet. Die Darstellung erfolgt getrennt nach zwei Stellungen 
im Beruf (einerseits Selbstständige und mithelfende Familienangehörige, andererseits 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) und nach sechs Wirtschaftsbereichen. Für verschiedene 
Komponenten (z. B. Arbeitszeitfaktoren, Elternzeit, Arbeitszeitkonten) liegen keine länder- bzw. 
kreisspezifischen Angaben vor. Für die Arbeitszeitfaktoren (Verhältnis Teilzeit- zu Vollzeit-
Wochenarbeitsstunden) werden Auswertungen nach Ländern und Ost-West-Regionen herangezogen, 
für andere Komponenten werden die Bundesansätze mit geeigneten Schlüsselgrößen auf die Länder 
bzw. kreisfreien Städte und Landkreise verteilt. 
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Normen, die auch in das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 
eingegangen sind.  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer zählt, wer zeitlich überwiegend als Arbeiterin bzw. Arbeiter, 
Angestellte bzw. Angestellter, Beamtin bzw. Beamter, Richterin bzw. Richter, Berufssoldatin bzw. 
Berufssoldat, Soldatin bzw. Soldat auf Zeit, Wehr- oder Zivildienstleistende bzw. Wehr- oder 
Zivildienstleistender, Person im Bundesfreiwilligendienst, Auszubildende bzw. Auszubildender, 
Praktikantin bzw. Praktikant oder Volontärin bzw. Volontär in einem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis steht. 
Eingeschlossen sind auch Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter sowie marginal Beschäftigte, welche sich 
aus den ausschließlich geringfügig Beschäftigten – also geringfügig entlohnte Beschäftigte und kurzfristig 
Beschäftigte – und den Beschäftigten in Arbeitsgelegenheiten (sogenannte Ein-Euro-Jobs) 
zusammensetzen. 

Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehöriger 

Als selbstständige Person zählt, wer zeitlich überwiegend unternehmerisch oder freiberuflich 
selbstständig tätig ist. Hierzu gehören tätige Eigentümerinnen und Eigentümer in Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften, Freiberuflerinnen und Freiberufler wie Ärztinnen und Ärzte, Anwältinnen und 
Anwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Architektinnen und Architekten, aber auch alle 
selbstständigen Handwerkerinnen und Handwerker, Handels- bzw. Versicherungsvertreterinnen 
und -vertreter, Lehrerinnen und Lehrer, Musikerinnen und Musiker, Artistinnen und Artisten, Hebammen 
und Entbindungspfleger, Kranken- sowie Altenpflegerinnen und -pfleger. 

Zu den mithelfenden Familienangehörigen werden alle Personen gerechnet, die regelmäßig und zeitlich 
überwiegend unentgeltlich in einem Betrieb mitarbeiten, der von einem Familienmitglied als 
Selbstständige bzw. Selbstständiger geleitet wird. 

Nachgewiesene wirtschaftsfachliche Gliederung nach den Abschnitten der WZ 2008 

A   Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
B bis F Produzierendes Gewerbe 
 B bis E  Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 
  C   darunter Verarbeitendes Gewerbe 
 F    Baugewerbe 
G bis T Dienstleistungsbereiche 
 G bis J  Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation 
 K bis N  Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- u.  
    Wohnungswesen 
 O bis T  Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit 
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Anmerkungen/Besonderheiten 

In Baden-W ürttemberg lautet die offizielle Bezeichnung „Stadtkreis“ anstatt „kreisfreie Stadt“. 

In Brandenburg sind die im Jahr 2002 gebildeten zwei nichtadministrativen Gebietseinheiten mit den 
Bezeichnungen „Statistische Region (Stat. Reg.) Brandenburg-Nordost“ bzw. „Statistische Region 
Brandenburg-Südwest“ wieder weggefallen. 

In Niedersachsen wurde am 1. November 2001 aus der ehemaligen kreisfreien Landeshauptstadt 
Hannover und dem sie umgebenden Landkreis Hannover die Region Hannover gebildet. In dieser 
Publikation wird die Region Hannover nachgewiesen und auch die Darunter-Position „Hannover, 
Landeshauptstadt“.  
Des Weiteren gibt es in Niedersachsen seit dem 1. Januar 2005 keine Regierungsbezirke mehr. Um 
weiterhin einen Ergebnisvergleich auf dieser Regionalebene zu ermöglichen, sind in dieser Publikation 
nichtadministrative Gebietseinheiten — sogenannte Statistische Regionen (Stat. Reg.) — 
nachgewiesen. 
Ferner wurden in Niedersachsen mit Wirkung zum 1. November 2016 im Rahmen einer 
Gebietsstandsänderung die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz zusammengelegt, neuer Name 
der zusammengelegten Kreise ist Landkreis Göttingen. 

In Nordrhein-W estfalen lautet die offizielle Bezeichnung „Kreis“ anstatt „Landkreis“. 
Des Weiteren wurde 2011 aus der ehemaligen kreisfreien Stadt Aachen und dem sie umgebenden 
Landkreis Aachen die Städteregion Aachen gebildet. In dieser Publikation wird die Städteregion Aachen 
nachgewiesen; für die Darunter-Position „Aachen, Stadt“ werden aber keine Ergebnisse berechnet. 

In Rheinland-Pfa lz gibt es seit dem 1. Januar 2000 keine Regierungsbezirke mehr. Um weiterhin 
einen Ergebnisvergleich auf dieser Regionalebene zu ermöglichen, sind in dieser Publikation 
nichtadministrative Gebietseinheiten — sogenannte Statistische Regionen (Stat. Reg.) — 
nachgewiesen. 

Im Saar land gibt es keine kreisfreien Städte. Die Landeshauptstadt Saarbrücken ist ein Teil des 
Regionalverbandes Saarbrücken (früher Stadtverband Saarbrücken). 

In Sachsen sind seit dem 2. März 2012 laut Verordnung der sächsischen Staatsregierung die 
Direktionsbezirke weggefallen. In der aktuellen Fassung der NUTS-Klassifikation (EU-Systematik der 
Gebietseinheiten für die Statistik) entsprechen die NUTS 2-Regionen den ehemaligen 
Direktionsbezirken. 

In Schleswig-Holste in lautet die offizielle Bezeichnung „Kreis“ anstatt „Landkreis“. 
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